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CDR bei Einsatz von KI 
in Unternehmensfüh-
rung und algorithmi-
schen Entitäten
Künstliche Intelligenz (KI) wird zukünftig die Unternehmensführung durchdringen 
und auch den Kern autonomer Unternehmen bilden. Das Verständnis der Unter-
nehmensleitung für KI-getriebene Strategieentscheidungen ist eingeschränkt, 
denn KI ist selten dafür konzipiert, Entscheidungen zu erklären. Ist ein Veto der 
Unternehmensleitung überhaupt möglich, wenn sie doch an KI-Entscheidungen 
gebunden ist? Corporate Digital Responsibility (CDR) zielt auf einen Handlungs- 
und Entscheidungsrahmen, der das Spannungsfeld zwischen Optimierung, 
Compliance und Integrität ausbalanciert.

Alexander Huber
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Seit Neuerem schreiben Menschen Computerprogramme 
und Algorithmen in einer Art, dass diese selbstständig lernend 
in der Lage sind, eigene Regeln aufzustellen und selbst Entschei-
dungen zu fällen. Diese Regeln werden nicht vom Menschen 
kodifiziert, sondern von der IT-Anwendung erlernt. Die IT-
Anwendung entscheidet sich also nicht notwendigerweise in 
einer für den Menschen vorhersehbaren Art und Weise.

Blicken wir ein wenig in die Zukunft: An einem warmen 
Herbsttag steht ein Lieferant völlig unerwartet mit dem Zehn-
fachen der sonst üblichen Bestellmenge von Sensoren vor der 
Tür eines fiktiven technischen Geräteherstellers. Der Mann 
im Wareneingang ruft verwundert seine Chefin an und die-
se den Zulieferer. Alle rätseln, warum diese übertrieben hohe 
Menge geliefert wurde. Aber: Die IT-Anwendung hat rechts-
gültig beim Lieferanten bestellt und dieser nimmt die Senso-
ren nicht zurück.

Es bleibt völlig unklar, warum diese hohe Menge bestellt 
wurde, bis drei Wochen später im monatlichen Purchase 
Council des Unternehmens vor weltweit auftretenden Liefer-
engpässen bei Sensoren und den damit verbundenen Preiser-
höhungen gewarnt wird. Im Nachgang zeigt sich, dass am Tag 
vor der Bestellung mehrere Analysten Warnungen vor welt-
weit auftretenden Lieferengpässen bei Sensoren ausgespro-
chen hatten. Weitere Analysen zeigen ergänzende Faktoren 
auf, die die Entscheidung der IT-Anwendung beeinflussten: 
Das Demand Forecasting zeigte, dass sich die Nachfrage nach 
Produkten, in denen der Sensor verbaut wird, stark erhöht. 
Gleichzeitig ist der Krankenstand im Unternehmen unerwar-
tet niedrig, sodass mehr Menschen als sonst um diese Jahres-
zeit in der Produktion verfügbar sind. Eine gute Stimmung, 
und damit Produktivität, unter der Belegschaft lässt sich auch 
aufgrund der von der IT-Anwendung ausgewerteten Linke-
dIn-Einträge und -Vernetzungen der Mitarbeiter sowie deren 
Beiträge in ihren öffentlich zugänglichen Instagram-Profilen 
vermuten. Wie auch immer. Am Ende hat das IT-System die 
optimale Menge bestellt, auch wenn dies anfangs nicht klar 
war. Alle sind sich einig: Schwein gehabt.

Was wäre passiert, wenn die Einkaufschefin frühzeitig 
Wind von der ihr unerklärlich großen Bestellung bekommen 
hätte? Sie hätte die Entscheidung der IT-Anwendung nicht 
nachvollziehen können und die Bestellung daraufhin manu-
ell auf ein normales Maß reduziert. Das Unternehmen verliert 
daraufhin Millionen. Gerade als Mitglied des Management-
teams hat sie aber die Pflicht, alle ihr zur Verfügung stehenden 
Informationen zu nutzen, um optimale Entscheidungen zu 
treffen. Der Aufsichtsrat des Unternehmens weist daraufhin 

den Vorstand an, die Einkaufschefin persönlich für die Preis-
erhöhungen in Haftung zu nehmen.

Zukünftig wird sich die Einkaufschefin aus der Verantwor-
tungslinie nehmen. Sie hat gelernt: Die IT-Anwendung ist 
eine Autorität, deren Entscheidungen, seien sie noch so un-
verständlich, sie sich beugen muss.

Möglicherweise treffen IT-Anwendungen in manchen Si-
tuationen bessere Entscheidungen als Menschen. Möglicher-
weise aber auch schlechtere und diskriminierende. Je intelli-
genter die IT-Anwendungen werden, desto schwieriger fällt 
es Menschen, ihre Entscheidungen zu verstehen. Die IT-An-
wendungen sind nicht dafür konzipiert, ihre Entscheidungen 
zu erklären. Sind die Menschen dennoch an Entscheidungen 
gebunden, die sie nicht verstehen?

Wie werden sich Unternehmen technisch, organisatorisch 
und dadurch auch kulturell verändern? Welche Auswirkun-
gen gibt es auf Mitarbeiter, Führung, Agilität und Effizienz? 
Was muss passieren, damit sich die digitale Entwicklung ver-
antwortungsvoll vollzieht? Wie lässt sich das Spannungsfeld 
zwischen Optimierung, Compliance und Integrität in der Ba-
lance halten?
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KI-Ausprägungen
Je nach Grad der Autonomie von KI-Systemen lassen sich 
drei verschiedene Stufen unterschieden, mit denen Fragen der 
Haftung und Rechenschaft eng verbunden sind [1, 2]:
1.	 Assistierend: Menschen sind die Entscheider. KI-Systeme 

unterstützen bei Aufgaben, die ein Mensch auch selbst er-
bringen könnte (z. B. Übersetzung). Vereinfacht wird hier 
auch vom Human-in-the-loop-Ansatz gesprochen.

2.	 Erweitert (augmented, amplified): Menschen sind die Ent-
scheider oder mit Vetorechten ausgestattete Beobachter. 
Das KI-System bereitet komplexe Entscheidungen vor und 
führt Aufgaben durch, die vom Menschen schwer vorge-
nommen werden können (z. B. Vorhersagemodelle auf Ba-
sis großer Datenmengen). Das Ergebnis der maschinellen 
Entscheidungsfindung ist für den Menschen nicht immer 
nachvollziehbar. Menschen müssen sich ggf. auf die ma-
schinelle Entscheidung verlassen, sodass dann von einer 
gemeinsamen Entscheidungsfindung gesprochen werden 
kann. Damit wird der menschzentrierte Governance-An-
satz in Unternehmen infrage gestellt. Diese Stufe kommt 
dem Human-on-the-loop-Ansatz nahe: Entscheidungen 
werden vom Menschen überwacht.

3.	 Autonom: KI-Systeme entscheiden allein (Human-out-of-
the-loop).

Intelligente, autonome KI-Systeme setzen dort an, wo Men-
schen an ihre naturgegebenen Grenzen stoßen, und brechen 
mit ihrer tatsächlichen – aber zumindest zugeschriebenen – 
Überlegenheit etablierte Machtstrukturen in Unternehmen 
auf. Bei einer Übertragung von Macht und Verantwortung 
auf KI-Systeme als Blackbox mit undurchsichtiger Funkti-
onsweise ist zwangsläufig die Balance zwischen extrinsischer 
Regeltreue (Compliance) und intrinsischer Selbststeuerung 
(Integrität) gefährdet [3, 4]. Naturgemäß stehen auf Algorith-

men beruhende KI-Systeme den Compliance-Ansätzen deut-
lich näher und gefährden über Anreize und Sanktionen in-
dividuelle Autonomie, Freiheitsgrade und Integrität, die bei 
menschlicher Führung zwar nicht garantiert, aber doch wahr-
scheinlicher sind [3, 4]. Es droht eine Rückkehr zu autoritären 
Führungspraktiken in neuem Gewand [5].

KI-Abdeckung
Während bisherige IT-Anwendungen (z. B. ERP-Systeme) als 
„totale Idioten“ [6] einfach nicht clever genug waren, aus mas-
senhaft und immer schneller anfallenden, verschiedenartigen, 
sich ändernden und unzuverlässigen Daten zu lernen und das 
Gelernte in sinnvolle Entscheidungen zu überführen, gelingt 
dies KI-Anwendungen nun immer besser. KI-Anwendungen 
können in bisher von IT wenig unterstützten Bereichen An-
wendung finden (z. B. strategische Planung), vorhandene IT-
Anwendungen übergreifend steuern und so sukzessive immer 
weitere Unternehmensprozesse und -entscheidungsbereiche 
abdecken (s. Abb. 1).
1.	 AI-supports-the-organization: KI unterstützt einzelne 

Funktionen in Support- und Kernprozessen (wie z. B. Ein-
kauf, Produktion) und deckt einzelne Kern- und Stützpro-
zesse ab.2.

2.	 AI-runs-the-organization: Perspektivisch wird KI stär-
ker in Managementprozesse bzw. Unternehmensführung 
(z. B. strategische Planung) integriert und zunehmend mit 
weiteren Entscheidungsrechten ausgestattet. Im Extrem-
fall könnten KI-Systeme Teile der Unternehmensführung 
übernehmen [2].

3.	 AI-covers-the-organization: Evolutionäre Ausbreitung der 
KI bis zur Abbildung vieler/aller Unternehmensprozes-
se auf allen Ebenen (Management‑, Kern- und Stützpro-
zessen). Menschen sind hier im Wesentlichen für Ent-
scheidung, Erstellung und Parametrisierung von Zielen, 
Strategien und Algorithmen zuständig, aber nicht mehr 
dominierend für den operativen Ablauf, Entscheidungsfin-
dung oder -umsetzung. Menschen wirken entweder an den 
Zielen, Strategien und Algorithmen mit oder werden Er-
füllungsgehilfen, z. B. wenn Maschinen nicht zulässig sind.

4.	 AI-as-the-organization: Letztendlich ist die Frage, inwie-
fern sich neue Geschäftsmodelle entwickeln, die gänzlich 
ohne menschliches Zutun auskommen. Dabei sind dieje-
nigen Unternehmen im Vorteil, die sich nicht evolutionär 
in Richtung eines solchen Ansatzes transformieren, son-
dern als „Algorithmic Entities“ [7] bereits nativ („von Ge-
burt an“) als solche angelegt sind.

Zusammenfassung
•	Künstliche Intelligenz wird gleichzeitig über- und un-

terbewertet. Einigkeit besteht darin, dass KI immer 
mehr Unternehmensfunktionen durchdringen wird.

•	Wenn KI-Systeme zukünftig auch in der Unterneh-
mensführung oder in autonomen Unternehmen zum 
Einsatz kommen, entstehen ganz neue Herausforde-
rungen.

•	Die damit einhergehende Unternehmensverantwor-
tung wird erst nach und nach greifbar.

Spektrum  
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CDR bei KI-Einsatz
Der Einsatz von KI in Unternehmen kann deren Fähigkeiten 
wie Entscheidungsgeschwindigkeit, Effizienz, Analyse (z. B. 
Märkte, Kunden, Technologie), aber auch Kreativität positiv 
beeinflussen und damit Wettbewerbsvorteile in vielen Berei-
chen (z. B. Innovation, Reputation oder Kostenstruktur) auf-
bauen. Zudem beeinflusst KI schon heute die Entwicklung 
neuer Geschäftsmodelle zahlreicher Branchen [8, 9]. Gleich-
zeitig ergeben sich rechtliche, ethische und unternehmerische 
Risiken (Beispiele) [10]:
•	Mangelhafte Entscheidungen (z. B. durch implizite, für die 

KI aber unverständliche Ziele)

•	Diskriminierung/Bias (z. B. durch Trainingsdaten, die 
aus der Vergangenheit stammen oder nur Ausschnitte 
abbilden)1

•	Unklare Haftung und Rechenschaft (z. B. durch singulär un-
problematisches – in Gemeinschaft aber risikobehaftetes 

1  Beispiele: (1) Medikamente wirken und Spracherkennung 
funktioniert bei Männern besser als bei Frauen. Grund: zu 
wenig Trainingsdaten von Frauen (2) Männer werden eher für 
Führungspositionen ausgewählt. Grund: weniger Frauen auf 
Führungspositionen in der Vergangenheit (3) Gesichtserken-
nung arbeitet bei weißen Menschen besser als bei schwarzen. 
Grund: zu wenig Trainingsdaten von schwarzen Menschen.

Management-
Prozesse

Kern-
Prozesse

Stütz-
Prozesse

1) Support

2) Run

3) Cover

4) As Legende

KI deckt Prozesse ab 
KI hat Entscheidungsrechte

KI funk­onal unterstützend

z. B. Strategie

z. B. CRM, PLM, SCM

z. B. HR, QM

KI unterstützt i. W. funk­onal;
hat keine Entscheidungsrechte
in der Unternehmensführung

KI hat Entscheidungsrechte
in der Unternehmensführung

Unternehmen ist überwiegend
in KI transformiert 

Als na­ves KI-Unternehmen
gegründet; klassische
Prozessgrenzen en�allen

Abb. 1  Abdeckung KI im Unternehmen (Projizierung auf Prozesshaus). CRM Customer Relation-
ship Management, SCM Supply Chain Management, PLM Product Lifecycle Management, HR Hu-
man Resource, QM Quality Management

    Spektrum
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Wirken2 oder unklare Rechenschaft bei mit externen An-
wendungen vernetzten KI-Systemen)

•	Negativer Einfluss auf Unternehmenskultur, Mitarbeitermo-
tivation und Integrität (z. B. durch angeordnetes Befolgen 
nicht nachvollziehbarer Entscheidungen)

•	Entstehung einer neuen Art der Unternehmensführung als 
„Superuser“, mit „ultimativer“ Entscheidungsbefugnis  – 
über alle KI-Entscheidungen

•	Negativer Einfluss auf Menschen und Umwelt (z. B. durch 
KI-Entscheidungen mit direkter Auswirkung auf die beruf-
liche, aber auch private und familiärere Situation von Mit-
arbeitern)

Die Regulierung von Risiken im Unternehmenskontext ist 
über staatliches Recht allein nicht sicherzustellen, da mul-
tinationale Unternehmen, wie auch z. B. zur Steuervermei-
dung, in andere Länder ausweichen können und dazu mög-
licherweise sogar gegenüber ihren Shareholdern verpflichtet 
sind. KI-freundliche Gesetze in nationalen Rechtsordnungen 
können zu einem neuen Regulierungswettbewerb nach un-
ten führen [11]. So könnten native KI-Unternehmen (AI-as-
the-organization) die Arbitrage des regulatorisch optimierten 
Nomadisierens zum Teil des Geschäftsmodells werden lassen. 
Eine Regulierung auf nationaler Ebene oder auch im Staaten-

2  Beispielsweise könnten Auftraggeber, Entwickler, Händ-
ler und Nutzer von Algorithmen und Trainingsdaten jeweils 
plausibel erklären, dass ihr Zutun allein unkritisch ist. Nur in 
Summe entsteht das Risiko. Ebenso ist die Problematik einer 
Anbindung externer KI-Systeme mit unzureichender XAI zu 
sehen.

verbund wird daher zur Einhaltung ethischer Standards nicht 
genügen: Es ergibt sich die Forderung nach Übernahme un-
mittelbarer unternehmerischer Verantwortung für die Folgen 
digitalen Handelns.

Die Wahrnehmung einer freiwilligen, über das gesetzlich 
Vorgeschriebene hinausgehenden, unternehmerischen Ver-
antwortung für die Folgen der Entwicklung, Verbreitung 
oder Nutzung digitaler Technologien auf die Gesellschaft ins-
gesamt, aber auch die konkrete einzelne Person, wird unter 
dem Begriff Corporate Digital Responsibility (CDR) diskutiert 
[12, 13].

Corporate Digital Responsibility kodifiziert Vertrauen und 
schafft einen Handlungs- und Entscheidungsrahmen, der 
zeigt, wie KI-Risiken und -Chancen auszubalancieren sind, 
um der sozialen Verantwortung von Unternehmen hinsicht-
lich digitaler Fragestellungen gerecht zu werden. In einer 
wohldurchdachten CDR steckt das Potenzial zur Differenzie-
rung und Schaffung von Wettbewerbsvorteilen durch Erlan-
gung von Vertrauen der Stakeholder gegenüber dem Unter-
nehmen.

KI in der Unternehmensführung bestehender 
Unternehmen
Entscheidungen der Unternehmensführung sind gekenn-
zeichnet von hoher Unsicherheit, Volatilität, Komplexität und 
Wirkung. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, bietet die Un-
ternehmensführung ein vielversprechendes Einsatzgebiet für 
KI-Systeme.

Die Wahrheit ist, dass das Geschäft zu komplex geworden ist 
und sich zu schnell bewegt, als dass Vorstände und CEOs ohne 
intelligente Systeme gute Entscheidungen treffen könnten [14].

KI-Technologien können Prozesse der strategischen Ent-
scheidungsfindung mit dem Ziel, bessere Entscheidungen zu 
ermöglichen, unterstützen (z. B. Prognosen, Auswertungen 
großer Datenmengen). Hier liegen Interpretation und Ent-
scheidungen in den Händen der Menschen, die durch die-
se KI-Systeme unterstützt werden [15]. Bereits heute ist eine 
Tendenz zum Automated Enterprise [7] bzw. Algorithmic Busi-
ness [9] zu beobachten, in denen KI-Systeme eigenständig 
Entscheidungen ableiten [15].

Die traditionelle Frage in der strategischen Planung „Wo 
wollen wir in einem Jahr sein – und wie kommen wir da hin?“ 
ändert sich in eine andauernde Suche nach denjenigen Maß-
nahmen, die (unter Beachtung verfügbarer Ressourcen) zur 

Kernthesen
•	KI-Entscheidungen lassen sich von Menschen nicht 

immer nachvollziehen, trotzdem werden Menschen 
teilweise in der Umsetzungspflicht stehen.

•	Auswirkungen werden sich in Haftungs‑/Rechen-
schaftsfragen zeigen, in eingeschränktem Unterneh-
mertum sowie in der Veränderung von Unterneh-
menskultur und Führungsstil.

•	Unternehmen bzw. Shareholder werden autonome 
algorithmische Entitäten ausgründen, um den Men-
schen als limitierenden Faktor aus dem Spiel zu neh-
men.

Spektrum  
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bestbewerteten Stellung führen. Die jährlichen „Zielbilder“ 
werden abgelöst von einer kontinuierlichen Stellungsbewer-
tung „Zug um Zug“.

Der Einsatz von KI in der Unternehmensführung lässt zahl-
reiche Auswirkungen erwarten:
1.	 Strategische KI-Entscheidungen haben massive, komplexe 

und unmittelbare Auswirkungen auf Menschen, die direkt 
(z. B. Mitarbeiter und Familien) oder indirekt (z. B. Zulie-
ferer, Servicekräfte) betroffen sind.

2.	 Entscheidungen, von einer als objektiv, neutral und über-
legen angesehenen KI-Entscheidungsarchitektur getrof-
fen, haben starke Legitimationsfunktion für Management 
und Eigentümer. Ähnlich wie bisher vielleicht Unterneh-
mensberatungen (mutmaßlich neutrale und objektive In-
stanz) als Sündenbock unangenehmer Entscheidungen he-
rangezogen werden, wird KI diese Rolle mit noch mehr 
Gewicht ausfüllen.

3.	 Die Beziehung von Eigentümer und Management (Prin-
zipal-Agent) verändert sich: Während Manager bisher 
gerade wegen ihrer besonderen Fähigkeit, Entscheidun-
gen auf Basis ihrer persönlichen Erfahrungen auch „aus 
dem Bauch heraus“ zu treffen, ausgesucht werden und die 
Nachvollziehbarkeit von Managemententscheidungen für 
Eigentümer nicht immer gegeben ist, können Eigentümer 
und Dritte (z. B. interner/externer Audit, Insolvenzver-
walter) nun sehr einfach verfolgen, bei welchen Entschei-
dungen sich das Management nicht an KI-Empfehlungen 
hielt. Bei einer Abweichung wird das Management seine 
Entscheidungen deutlich stärker als bisher erklären müs-
sen. KI-Entscheidungen nicht oder anders umzusetzen, 
führt möglicherweise zu rechtlichen Konsequenzen: So 
gilt in Deutschland seit 1997 die sog. Business Judgement 
Rule (§ 93 Abs. 1 Satz 2 AktG), die besagt, dass Vorstän-
de nur dann nicht für negative Folgen unternehmerischer 
Entscheidungen haften, wenn die Entscheidung u. a. auf 
Grundlage angemessener Informationen getroffen wurde. 
Vorstände müssen dies im Zweifel beweisen (§ 93 Abs. 2 
Satz 2 AktG). Können Sie dies nicht (z. B. im Falle einer 
nicht absolut nachvollziehbar begründeten Abweichung 
von der KI-Entscheidung), sind sie dem Unternehmen 
zum Ersatz des entstandenen Schadens aus ihrem Privat-
vermögen verpflichtet.

4.	 Diese neuartige Beziehung zwischen Eigentümern und 
Management sowie das zumindest teilweise intransparen-
te Zustandekommen von Entscheidungen wandeln Füh-
rungspraktiken, Rolle und Kompetenzanforderung des 

Topmanagements vom modernen, partizipativen, risiko-
nehmenden Unternehmensführer und Entscheider zum 
reinstitutionalisiert-autoritären, risikoaversen Umsetzer 
und Controller.

5.	 Das Gefühl von Maschinen regiert zu werden, wirkt sich 
auf Unternehmenskultur, Mitarbeitermotivation und In-
tegrität aus: Während in der Ära der Mechanisierung Ma-
schinen einfache, repetitive Arbeiten für Menschen aus-
führen, und in der Zeit der Automatisierung Maschinen 
einfache Arbeiten selbstständig erledigen, führen nun 
Menschen Arbeiten für Maschinen aus. In KI geprägten 
Unternehmen wird insgesamt ein Ungleichgewicht zu-
gunsten von Compliance und zulasten von Integrität ent-
stehen.

6.	 Weiterhin sind viele weitere wichtige Risiken (etwa Dis-
kriminierung oder Haftungsfragen) zu berücksichtigen.

Ähnliches wie bei der Einführung und massenhaften Verbrei-
tung von Standard-ERP-Systemen, die zu einer Angleichung 
von Prozessen über Unternehmen und Branchen hinweg und 
damit zur Reduktion der Differenzierungsmöglichkeit über 
besondere Unternehmensprozesse führte, ist nun im Bereich 
Strategie zu erwarten: Der zukünftige Einsatz von Standard-
KI-Systemen (zu Standard-KI-Systemen z. B. [16, 17]) in der 
Unternehmensführung (wie z. B. KI-Systeme zur Marktana-
lyse) führt zur Annäherung strategischer Entscheidungen 
über die Unternehmen einer Branche hinweg. Differenzie-
rungspotenziale über Elemente der Unternehmensstrategie 
zur Erlangung von Wettbewerbsvorteilen (z. B. Innovatio-
nen, Image/Positionierung) werden reduziert und damit Ef-
fizienz- und Größenvorteile noch stärker als bisher betont. 
Gleichzeitig werden die Nachteile großer Unternehmen, der 
„schwerfälligen Tanker“ – gegenüber kleineren, vermeintlich 
flexibleren Organisationen, durch agile Strategie verringert. 
So verschiebt sich der Wettbewerb um die beste Strategie zum 
Wettbewerb um die Implementierung der besten Algorith-
men, Datenbasis und KI-Systeme.

Voraussetzung für die Ausschöpfung der Wettbewerbsvor-
teile ist, dass die Unternehmenskultur dem neuen, agilen Ef-
fizienzgedanken folgt und Menschen im Unternehmen die 
Entscheidungen eher ausführen als hinterfragen. Die wirt-
schaftlich erfolgreichsten Unternehmen werden versuchen, 
sich von den Limitationen menschzentrierter Arbeitsweisen 
und -zeiten zu befreien, und den Menschen weitestgehend 
aus dem Spiel nehmen. Denkbar ist z. B. die Ausgründung 
rein digitaler, algorithmischer, autonomer Ein-Zweck-KI-Un-
ternehmen, die von den Zwängen menschlicher Bedürfnisse 
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und einiger ethischer Beschränkungen befreit, KI-Potenziale 
optimal ausschöpfen.

Unternehmensführung in nativen KI-Unter-
nehmen
Eine bereits heute existierende nativ digitale Organisations-
form ist die sog. Decentralized Autonomous Organization 
(DAO). Diese Form wurde ursprünglich mit einem anderen 
Zweck erschaffen, weist aber Merkmale auf, die für autonom 
am Geschäftsverkehr teilnehmende KI-Unternehmen Vo-
raussetzung sind.

Decentralized Autonomous Organizations werden dezen-
tral und unmittelbar durch die Eigentümer verwaltet. Eigen-
tumsanteile an DAOs, die gleichzeitig Stimmrechte beinhal-
ten können, lassen sich mit Kryptowährungen erwerben. Die 
DAOs basieren häufig auf dem Technologiekonzept der Ethe-
reum-Blockchain. Über diese Blockchain werden, auf Basis 
vordefinierter Bedingungen (z. B. Eigentümerentscheidun-
gen), automatisch Handlungen vorgenommen, die in sog. 
Smart Contracts kodifiziert sind: Das operative Handeln der 
DAOs wird Programmen überlassen.

Decentralized Autonomous Organizations sind keine „KI-
Unternehmen“, sondern heute im Wesentlichen Koopera-
tions- und Abstimmungsmaschinen, bei denen die Eigen-
tümer bestimmen können, welche und wie Smart Contracts 
ausgeübt werden (z. B. für Finanzierung, Crowdfunding, 
Wetten). Die Eigentümer können auf strukturierte Art und 
Weise und ohne Notwendigkeit vertrauenswürdiger Dritter 
(z. B. Plattformen, Banken, Versicherungen, Notaren) über 
die Verwendung von Ressourcen (z. B. Geld) entscheiden. 
Eine juristische Anmeldung oder ein physischer Ort, an dem 
die Organisation beheimatet ist, sind i. d. R. nicht vorgesehen.

Aufgrund des beschriebenen Charakters der DAOs ist eine 
Übertragbarkeit des DAO-Gedankens auf klassische Un-

ternehmensgeschäftsmodelle nicht ohne Weiteres möglich. 
Denkbar ist z. B. die Zusammenarbeit von Individuen oder 
Organisationen in einer DAO, um eine existierende, zentrali-
sierte Machtbündelung (z. B. Plattform3 oder dominantes Un-
ternehmen in einer Kooperationsbeziehung4) aufzubrechen. 
Beim „Emerging Legal Technology Forum 2021“ des Thom-
son-Reuters-Institute wurde prognostiziert, dass eine DAO in 
wenigen Jahren ein großes Sportteam besitzen wird: Die Mit-
glieder könnten gemeinsam investieren und abstimmen, wel-
che Spieler z. B. das „New-York-Giants-Profi-Football-Team“ 
erwirbt, wer spielen darf oder auf der Bank sitzt.

Als Vorteile von DAOs werden gesehen: unmittelbare Ver-
trauenswürdigkeit durch Dezentralität und Transparenz ohne 
Notwendigkeit vertrauenswürdiger Dritter, gemeinschaft-
liche Entscheidung der Eigentümer, Ausschluss der Prinzi-
pal-Agent-Problematik, garantiertes Handeln auf Basis zuvor 
gemeinsam festgelegter Regeln (Smart Contracts) unter Aus-
schluss subjektiver Einflüsse und Machtkonstellationen und 
Pseudonymisierung der Handelnden. Die Organisation un-
terliegt zumeist keiner Rechtsform, Gesetzgebung und Re-
gulierung.

Auf der anderen Seite lassen sich Risiken identifizieren, 
die im Wesentlichen im Zusammenhang mit dem unklaren 
rechtlichen Status der Organisationen stehen: Allen voran das 
Risiko der gemeinschaftlichen Haftung: Jeder einzelne DAO-
Eigentümer müsste für die Gesamtschulden einstehen – auch 
mit seinem Privatvermögen. Erst seit Juli 2021 können im 
US-Bundesstaat Wyoming DAOs unter gewissen Vorausset-
zungen als LLC (ähnlich der deutschen GmbH) angemeldet 
werden.5 Dies stärkt die Rechtsstellung und vermindert die 
persönliche Haftung. Eine LLC könnte einer DAO als eine 
Art legaler Verpackung dienen.

Auch wenn die heute existierenden DAOs keine Blaupau-
se für nativ digitale KI-Unternehmen sind, bieten sie doch 
Merkmale und Voraussetzungen, die für den Aufbau digitaler 
algorithmisch-autonomer KI-Entitäten prägend sein können: 
Dazu gehört z. B. der Einsatz von Smart Contracts oder die 

3  Z. B. Vermittlung von Freelancern.
4  Z. B. Großkonzern als zentraler Anker in einer Supply 
Chain.
5  In einigen Nicht-OECD-Ländern ist dies schon länger 
möglich: Cayman Islands, Panama, Seychellen. Eine dortige 
Gründung birgt allerdings andere Risiken.

Handlungsempfehlungen
•	Bisherige Gesetze und Leitlinien bieten für die He-

rausforderungen der KI-Unternehmensführung kei-
nen Orientierungsrahmen.

•	Unternehmen können aber mit Ausgestaltung eines 
CDR-Katalogs selbst Verantwortung für die spezifi-
sche Situation ihres KI-Einsatzes übernehmen.

•	Dabei liegt die zentrale Herausforderung in der Aus-
bildung und Verankerung von Integrität.

Spektrum  
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vertrauenswürdige, von Zentralen und Plattformen unabhän-
gige dezentrale Steuerungsfähigkeit durch die Eigentümer.

Im Folgenden soll also von einer wie auch immer gearteten 
Parallel- oder Weiterentwicklung von DAOs in Richtung von 
am Geschäftsverkehr teilnehmenden nativ digitalen, dezent-
ralen, autonomen KI-Organisationen (DAKIOs) ausgegangen 
werden (s. oben: AI-as-the-organization).

Stellt man sich klassisch-hierarchische Unternehmen sche-
matisch in drei Ebenen aufgeteilt vor:
1.	 Eigentümer mit konstitutiven Entscheidungsrechten (Ak-

tionäre, Gesellschafter),
2.	 Management mit strategischen und taktischen Entschei-

dungsrechten (Vorstand, Geschäftsführung) und
3.	 Operatives Handeln,
sind dezentrale, autonome KI-Organisationen (DAKIOs) 
in drei verschiedenen Varianten, mit zunehmenden Ent-
scheidungsrechten auf der Seite von Maschinen, vorstellbar 
(s. Abb. 2).

Var. A: DAO
•	Eigentümer mit konstitutiven, strategischen und taktischen 

Entscheidungsrechten (Menschen)
•	Operatives Handeln (Smart Contracts)
Var. B: DAKIO
•	Eigentümer mit konstitutiven Entscheidungsrechten (Men-

schen),
•	Management mit strategischen und taktischen Entschei-

dungsrechten (KI) und
•	Operatives Handeln (Smart Contracts). Eine DAKIO ist, 

einmal etabliert, eine menschenleere Organisation, die in 
der Lage ist, sich selbst zu erhalten, zu verwalten und zu 
wachsen.

Var. C: DAKIO-gegründetes DAKIO
•	Ähnlich Variante B., allerdings gegründet von einer ande-

ren DAKIO, die diese Gründung in ihren Smart Contracts 
vorsieht.

Menschen geben im Laufe dieser Variantenbildung immer 
mehr Entscheidungsrechte an Maschinen ab.

Fazit
Künstliche Intelligenz ist schon heute für Unternehmen un-
verzichtbar und wird in absehbarer Zeit auch die Unter-
nehmensführung durchdringen. Wie bereits ERP-Systeme, 
werden auch KI-Systeme zum Standard werden. Wenn KI-
Standard-Systeme in der strategischen Planung zum Einsatz 
kommen, ist zu erwarten, dass sich die strategischen Entschei-
dungen von Unternehmen annähern.

Unternehmen werden in dieser Situation Wettbewerbsvor-
teile erringen, wenn die Unternehmensorganisation und -kul-
tur zur neuen Entscheidungsarchitektur passt: Befreiung von 
menschzentrierten KI-Limitationen und ausgeprägte Umset-
zungseffizienz. Menschliches Eingreifen wird als wenig sinn-
voll erachtet, wenn Effizienz im Vordergrund steht, und ist 
nur noch im Ausnahmefall vorgesehen. Für Manager wird 
technisches Know-how und Umsetzungskompetenz wichti-
ger als langjährige und fundierte Branchenerfahrung. Unter-
nehmen werden „algorithmische Entitäten“ ausgründen, die, 
mit maximaler Autonomie ausgestattet, den Menschen als li-
mitierenden Faktor aus dem Spiel nehmen.

Die verantwortlichen Personen in Unternehmen sind gefor-
dert, auf Basis ihrer eigenen spezifischen Situation, kontinu-
ierlich rechtliche und ethische Fragestellungen zu reflektieren 
und entsprechende Fähigkeiten zu entwickeln. Dabei kann 
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Abb. 2  Allokation von Entscheidungsrechten verschiedener DAKIO-Varianten. M Mensch, 
SC Smart Contract, DAO Decentralized Autonomous Organization, DAKIO Dezentrale, autonome 
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das Instrument der „Corporate Digital Responsibility“ (CDR) 
einen Rahmen für die Entwicklung eigener Verantwortungs-
komponenten bieten. Die zentrale Herausforderung liegt in 
der Ausbildung und Verankerung von Integrität über die ge-
samte Kette: vom Design des KI-Systems, über Entwicklung, 
Verbreitung, Implementierung, Anwendung und Betrieb bis 
zur Pflege.
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